
  

 

Erklärung zur Sorgeberechtigung 
Nur bei getrennt lebenden/geschiedenen bzw. allein erziehenden Elternteilen auszufüllen 

   

Name der Schülerin/des Schülers: ________________________________________ 
 

 

Name der Mutter 

________________________________________ 

Anschrift 

________________________________________ 

________________________________________ 

Telefon _________________________________ 

Sorgeberechtigt          
 

Name des Vaters 

_______________________________________ 

Anschrift 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Telefon ________________________________ 

Sorgeberechtigt       nein 
 

Bei getrennt lebenden / geschiedenen Eltern:  
Die Schülerin/der Schüler lebt hauptsächlich bei 
                
                
                

 

Bei Alleinerziehenden: 
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, ist dies innerhalb von 
14 Tagen durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung bzw. durch Schreiben des Jugendamts unverzüglich 
nachzuweisen. 
 

 Bescheinigung des Jugendamts vorgelegt. 
 

 Gerichtsurteil vom : ____________________________  Aktenzeichen:_________________ vorgelegt 
 
_____________________________________                      ________________________________________ 
Unterschrift der Mutter                                             Unterschrift des Vaters 
 

Vollmacht bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht 
 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn 
______________________________________________________________________________  
(Name der Mutter oder des Vaters, die/der die Interessen des Kindes gegenüber der Schule wahrnimmt) 
 
die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes ___________________________________________________ 
      (Name der Schülerin/des Schülers) 
 

in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu vertreten. 
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die Schule so verfährt, dass sämtlicher Schriftverkehr seitens der 
Schule automatisch an den Sorgeberechtigten weitergegeben wird, bei dem die Schülerin/der Schüler hauptsächlich 
lebt. Diese Vollmacht kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Dann geht der Schriftverkehr auf Wunsch an 
beide Elternteile. Sind beide Elternteile erziehungssorgeberechtigt, finden Elterngespräche aus organisatorischen 
Gründen grundsätzlich für beide Elternteile gemeinsam mit der Lehrkraft statt. 
 

________________________________        ____________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des bevollmächtigenden Elternteils 


